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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden Ausschuss für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. unterstützt die laufenden Verhandlungen zwischen der EU und Mauretanien über den 
Abschluss einer Statusvereinbarung, die den Einsatz von Frontex in Mauretanien 
vorsieht; stellt jedoch fest, dass eine Statusvereinbarung nur unter der Bedingung 
geschlossen werden kann, dass in ihrem Rahmen strenge grundlegende 
Menschenrechtsgarantien festgelegt und eingehalten werden;

2. fordert die Kommission und den Grundrechtsbeauftragten auf, eine unabhängige 
Bewertung der Menschenrechtslage in Mauretanien in Bezug auf die Behandlung von 
Migranten und Flüchtlingen vorzunehmen;

3. betont, dass durch die Aufnahme operativer Tätigkeiten von Frontex im Rahmen einer 
Statusvereinbarung die grundlegenden Menschenrechte und die Werte der EU gefördert 
werden sollten;

4. ist der Ansicht, dass Bedienstete von Frontex, denen für ihre Tätigkeiten in Mauretanien 
Immunität gewährt wird, weiterhin nach dem Recht der EU oder der Mitgliedstaaten zur 
Rechenschaft gezogen werden müssen;

5. fordert eindeutige Leitlinien und Schulungen für die nach Mauretanien entsandten 
Bediensteten von Frontex;

6. fordert die Einrichtung eines soliden, öffentlich zugänglichen Beschwerdemechanismus 
und einen Mechanismus zur Meldung von Vorfällen im Zusammenhang mit den 
Tätigkeiten von Frontex;

7. fordert die Aufnahme eines angemessenen Mechanismus zur Überwachung der 
Menschenrechte für Tätigkeiten von Frontex, die im Rahmen aller Frontex-Missionen in 
Drittländern durchgeführt werden;

8. ist der Ansicht, dass die EU und Frontex ihre in Zusammenarbeit mit den 
mauretanischen Staatsorganen durchgeführten Maßnahmen in den Bereichen Migration 
und Asyl im Falle anhaltender Menschenrechtsverletzungen aussetzen sollten;

9. ist zutiefst besorgt über die Menschenrechtsbilanz Mauretaniens, insbesondere über die 
Verstöße in den Jahren 2020 bis 2023;

10. fordert die Aufnahme folgender Punkte in die Statusvereinbarung:

(a) Migranten und Asylbewerbern werden nicht in übermäßigen Maße inhaftiert, und 
die Hafteinrichtungen entsprechen den einschlägigen Normen,

(b) Befragungen werden nur durchgeführt, wenn dies für notwendig erachtet wird, und 
jede Art der Folter wird aktiv verfolgt,
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(c) die Leitungsgremien von Frontex und die mauretanischen Staatsorgane treffen 
Vorkehrungen gegen Korruption und setzen sie um,

(d) Frontex beteiligt sich nicht an Push-back-Aktionen und ergreift keine gewaltsamen 
Maßnahmen, um die Migrationsströme zu beeinflussen,

(e) EU-Mittel werden auf transparente Weise ausgezahlt.


